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Sicherheitsrat 22. Dezember 1998

RESOLUTION 1218 (1998)

verabschiedet auf der 3959. Sitzung des Sicherheitsrats
am 22. Dezember 1998

Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigungaller seiner früheren Resolutionen über Zypern,

mit dem erneuten Ausdruckseiner ernsten Besorgnis über das Ausbleiben von
Fortschritten auf dem Weg zu einer politischen Gesamtregelung in Zypern,

1. dankt für das Schreiben des Generalsekretärs vom 14. Dezember 1998 an den
Ratspräsidenten über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern, insbesondere über die Tätigkeit
seines Stellvertretenden Sonderbeauftragten (S/1998/1166);

2. billigt die vom Generalsekretär am 30. September 1998 im Rahmen seines
Gute-Dienste-Auftrags angekündigte Initiative, die das Ziel hat, Spannungen abzubauen und
Fortschritte auf dem Weg zu einer gerechten und dauerhaften Regelung in Zypern zu fördern;

3. dankt für die Kooperationsbereitschaft und die konstruktive Haltung, die beide
Seiten in der Zusammenarbeit mit dem Stellvertretenden Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs bislang unter Beweis gestellt haben;

4. ersuchtden Generalsekretär, in Anbetracht der in seiner Initiative vom
30. September 1998 gesetzten Ziele der Förderung von Fortschritten auf dem Weg zu einer
gerechten und dauerhaften Regelung und zum Abbau der Spannungen und aufbauend auf dem
von den beiden Seiten bereits bewiesenen ernsthaften Engagement, auf der Grundlage der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats auch weiterhin Fortschritte bei der
Verwirklichung dieser beiden Ziele herbeizuführen;
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5. ersuchtden Generalsekretärferner insbesondere, unter Berücksichtigung der
Resolution 1178 (1998) vom 29. Juni 1998 mit den beiden Seiten intensiv auf folgendes
hinzuarbeiten:

a) eine Verpflichtung, die Androhung oder den Einsatz von Gewalt als Mittel zur
Lösung des Zypernproblems zu unterlassen;

b) einen stufenweisen Prozeß zur Begrenzung und anschließenden maßgeblichen
Reduzierung des Umfangs aller Streitkräfte und Rüstungen in Zypern;

c) die Umsetzung des Pakets von Maßnahmen der Friedenstruppe der Vereinten
Nationen in Zypern (UNFICYP) zum Abbau der Spannungen entlang den Feuereinstel-
lungslinien sowie eine Verpflichtung, Gespräche mit der UNFICYP aufzunehmen, mit dem
Ziel, bald zu einer Einigung über weitere konkrete und andere Schritte zum Spannungsabbau,
einschließlich der Minenräumung entlang der Pufferzone, zu gelangen;

d) weitere Fortschritte auf dem Gebiet des Spannungsabbaus;

e) Anstrengungen zur Herbeiführung maßgeblicher Fortschritte in den Kernpunkten
einer umfassenden Zypernregelung;

f) weitere Maßnahmen, die das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Parteien fördern;

6. fordert die beiden Seitenauf, unter Beweis zu stellen, daß sie allen in den
Ziffern 4 und 5 genannten Zielen in voller Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär Folge
leisten;

7. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, den Sicherheitsrat über die im Hinblick auf
seine Initiative erzielten Fortschritte unterrichtet zu halten;

8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben.
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